
Gerechtigkeit“ zu respektieren; sie gewährleistet 
jedem Bürger das Recht, „den Kriegsdienst mit der 
Waffe in der Hand zu verweigern“, — verpflichtet 
die Bundesrepublik zu einer Außenpolitik der 
Friedenssicherung und erklärt alle Handlungen für 
„verfassungswidrig und strafbar, die geeignet sind 
und in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören.“

Um sich die Strafgerichte gefügig zu machen, 
griff die Regierung Adenauer zu einem Mittel, das 
seinesgleichen nur in der Justiz Hitlers findet. Sie 
ließ durch das höchste Strafgericht der Bundes
republik eine Reihe von Flugschriften, in denen 
die Prinzipien einer antiadenauerschen Politik der 
nationalen Selbstbestimmung und Friedenssiche
rung entwickelt wurden, als hochverräterisch und 
staatsgefährdend erklären.

Dies geschah mit dem berüchtigten „Fünf- 
Broschüren-Urteil“ vom 8. April 1952, das seither 
die Grundlage der Rechtsprechung der Strafjustiz 
ist. Von nun ab sollte jede Handlung, die der Auf
rechterhaltung des Friedens und der Durchsetzung 
der nationalen Selbstbestimmung des deutschen 
Volkes gegenüber der Politik der amerikanischen 
Intervention und europäischen „Integration“ dient, 
ein „hochverräterisches Unternehmen“, — „Staats
gefährdung“, — „Gefährdung des Bestandes der 
Bundesrepublik“ usw. usw. sein.

Dieses Urteil ist ein Produkt faschistischen 
Geistes und setzt die Linie der politischen Justiz 
der Hitlerzeit fort. Es legt als Maßstab für die 
Beurteilung der Handlungen der westdeutschen 
Bürger nicht Verfassung und Gesetz zugrunde, 
sondern die Politik der Adenauer-Regierung. 
Wer die nationale Selbstbestimmung fordert, 
so heißt es hier, verwirklicht einen „bolschewisti
schen Angriffsplan“; wer an die Bevölkerung 
appelliert, von ihren verfassungsmäßigen Rechten 
Gebrauch zu machen, will die Errichtung der 
Diktatur einer Klasse; wer den Sturz der Adenauer- 
Regierung und die Bildung einer Regierung der 
nationalen Wiedervereinigung fordert, verfolgt den 
Plan, die Bundesrepubük in die Luft zu sprengen 
und jeden einzelnen ihrer Bürger einer großen 
Gefahr auszusetzen. Sogar die Forderung nach 
dem Abzug der Besatzungsmächte ist in den Augen 
dieser Justiz die „Auslieferung Deutschlands an 
den Bolschewismus“ und damit die „psychologische 
Bedrohung“ der deutschen Bevölkerung.

Die Parallele zur Hitlerjustiz ist in der Tat er
schreckend. Genau wie zu Hitlers Zeiten die Rede
wendungen eines Hitler, Goebbels und die 
Theorien Rosenbergs in Urteilsbegründungen ein
gingen, so erheben hier die Gerichte des Adenauer- 
Staates die ideologischen Verbrämungen des Kriegs
kurses und die hirnverbrannten „Theorien“ des 
Kaiser-Ministeriums zur Grundlage der Strafjustiz.

III
Es ist darum nicht verwunderlich, daß die Justiz 

des Adenauer-Staates wieder die Züge der ver
räterischen Hitlerjustiz annimmt. Nur weniges 
kommt zu uns — Anklagen und Urteile nach ein 
und demselben Schema. Schon dieses wenige zeigt 
uns den Abgrund des Justizterrors, der sich in 
Westdeutschland auftut. In den Urteilsbegründun
gen kehren dieselben Redewendungen immer wie

der — man sieht, daß hier am laufenden Band 
gearbeitet wird, genau wie in Hitlers Sonder
gerichten.

Eine Frau verteilt zu Weihnachten Flugblätter 
mit der Aufschrift: „Besatzungsmächte, feiert
Weihnachten zu Hause“ — „Wir wollen sein ein 
einig Volk von Brüdern“ — „Verhindert die Rati
fizierung des Generalvertrages“ — „Daß nie eine 
Mutter ihren Sohn beweint“. Sie will, daß kein 
Krieg wiederkommt. Ihr ist zu Weihnachten bange 
um ihre im Krieg umgekommenen Angehörigen. 
Die Adenauer-Justiz wertet ihre Tat als Aufruhr.

Ein Funktionär der „Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft“ steht vor Gericht, weil 
er erklärt hat, die „Antisowjethetze ist Kriegs
hetze und wird von den Steuergeldern der werk
tätigen Menschen bezahlt“. Er erklärt, der Zweck 
seines Tuns sei, die Wahrheit über die Sowjetunion, 
die sowjetische Politik gegenüber Deutschland 
unter der Bevölkerung zu verbreiten, um damit der 
Sicherung des Friedens zu dienen. Er wird bestraft 
als Rädelsführer „einer Vereinigung, deren Tätig
keit gegen die verfassungsmäßige Ordnung ge
richtet ist und die die Begehung von Verbrechen zu 
ihrem Zweck hat“.

Zwei westdeutsche Bürger verteilen Flugblätter, 
in denen über den Generalkriegsvertrag gesagt 
wird, Adenauer habe sich in ihm verpflichtet, 
deutsche Divisionen dem amerikanischen Ober
befehl der Atlantikpakt-Armee zu unterstellen, aus 
deren Munde dann eines Tages wiederum der Be
fehl kommen könnte: „Germans to the front“. 
Adenauer verlangt Bestrafung. In der Verhandlung 
beweisen die „Angeklagten“ dann an Hand des 
Textes der Verträge die Wahrheit ihrer Behaup
tungen, die das Gericht, in die Enge getrieben, nicht 
in Abrede stellen kann. Trotzdem werden sie wegen 
„Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik“ 
und „Verunglimpfung der verfassungsmäßigen Or
gane“ usw. bestraft. Wie bei Hitler! Sagt man über 
Adenauer die Wahrheit, so kommt das seiner „Ver
unglimpfung“ gleich.

Eine Gruppe Jugendlicher steht vor Gericht, weil 
sie gerufen hat „Nieder mit Adenauer“. Das Ge
richt stellt fest, daß im Wahlkampf ein solcher 
Aufruf üblich sei, es sei das Recht jeder Opposition, 
für den Sturz der bestehenden Regierung aufzu
rufen. Die Jugendlichen aber werden gleichwohl 
verurteilt, weil sie früher Mitglieder der FDJ ge
wesen waren. In ihrem Munde sei dieser Aus
spruch, so stellt das Gericht fest, „einer Handlung 
gleichzuachten, die den Bestand der Bundes
republik gefährdet“.

Ein Arbeiter verteilt ein Flugblatt, in dem eine 
längst veröffentlichte Rede Max Reimanns im 
Bundestag und Bundestagsanträge abgedruckt sind, 
die sich gegen die Politik der Regierung Adenauer 
richten. Er wird verhaftet und unter Anklage ge
stellt. Sein Tun sei geeignet, Adenauer und seine 
Regierung „in der Öffentlichkeit herabzuwürdigen 
und damit ihr öffentliches Wirken zu erschweren“.

Diese letzte Wendung kehrt in den Anklagen 
und Urteilen immer wieder. Mit ihr zeigt die 
Adenauer-Justiz deutlich ihre wahre Funktion: die 
Gewährleistung des „öffentlichen Wirkens der 
Regierung Adenauer“. Nicht Schutz der Bürger 
und ihrer Rechte, sondern Schutz der Regierung 
vor den Rechten der Bürger geben die Gerichte 
hiermit selbst als ihre wahre Funktion an.
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